
Sondersitzung des Marktgemeinderates am 26. Juli 2022



Nutzungs- und Urheberrechte
Die vorliegende Ausarbeitung ist durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber-
rechtsgesetz) und andere Gesetze geschützt. Die Urheberrechte verbleiben bei der CIMA Beratung + 
Management GmbH (cima). 
Der Auftraggeber kann die Ausarbeitung innerhalb und außerhalb seiner Organisation verwenden und verbreiten, 
wobei stets auf die angemessene Nennung der cima als Urheber zu achten ist. Jegliche - vor allem gewerbliche -
Nutzung darüber hinaus ist nicht gestattet, sofern nicht eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird.

Veranstalter von Vorträgen und Seminaren erwerben keinerlei Rechte am geistigen Eigentum der cima und ihrer 
Mitarbeiter. Inhalte von Präsentationen dürfen deshalb ohne schriftliche Genehmigung nicht in Dokumentationen 
jeglicher Form wiedergegeben werden.

Haftungsausschluss gutachterlicher Aussagen
Für die Angaben in diesem Gutachten haftet die cima gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen der vereinbarten 
Bedingungen. Dritten gegenüber wird die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der im 
Gutachten enthaltenen Informationen (u.a. Datenerhebung und Auswertung) ausgeschlossen.

Sprachgebrauch
Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezügen die männliche Form gewählt. Die Angaben beziehen sich 
jedoch immer auf Angehörige aller Geschlechter, sofern nicht ausdrücklich auf ein Geschlecht Bezug genommen 
wird.

Rechtliche Hinweise



Bürgerbeteiligungsprozess als Grundlage für ein Ratsbegehren

 Beschlüsse im Marktgemeinderat:

21. Januar 2021

25. Februar 2021

 laufende Information des Marktgemeinderates:

09. September 2021

08. Dezember 2021

17. März 2022

21. April 2022

02. Juni 2022

26. Juli 2022



Bürgerbeteiligungsprozess als Grundlage für ein Ratsbegehren



Bürgerbeteiligungsprozess als Grundlage für ein Ratsbegehren



Das 
Expertenteam







Erkenntnisse und Ergebnisse der Beteiligungsformate
Faktenchecks und Anforderungsprofile

 Initialfrage:

Welche Anforderungen 
stellt die Bürgerschaft an 
ihr Kongresshaus von 
morgen?

Sammlung aller 
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fachliche Einwertung 
durch Expertenteam
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Erkenntnisse und Ergebnisse der Beteiligungsformate
Faktenchecks und Anforderungsprofile







überschlägige Amortisationsbetrachtung

 Startjahr = 2027

 Investitionskosten (netto) = Angaben zu den vier Modellen

 Nutzungsdauer (Jahre) = 50 Jahre

 Zinssatz = 5%

 Jährlicher Rückfluss (Einsparung) = Summe aus 

 Abschreibung (Afa) = 2% linear über 50 Jahre 

 eingesparte Energieverbrauchskosten (Basiswert 2019 = 70.000 EUR)

 reduzierte Unterhalt (Basis Mittelwert 2019 - 2021 = 275.000 EUR)

 erhöhte Parkplatzeinnahmen (durch mehr Stellplätze)

 erhöhte Gewinne (Basiswert 2019 = 370.000 EUR)

 Steigerungsrate Rückfluss = 2%



Überschlägige Amortisationsbetrachtung
FALL: Instandsetzung Bestand

Startjahr 2027 Amortisation <31 EUR

Nutzungsdauer 50 Jahre Afa = 2% linear über 50 Jahre 140.000,00

Zinssatz 5,00% +

Investition netto 7.000.000,00 EUR Eingesparte Energie (Basis 2019 = 70.000 EUR) -80% 56.000,00

Jährlicher Rückfluss netto 361.000,00 EUR +

Steigerungsrate Rückfluss 2,00% Red. Unterhalt (Basis: Ø 2019-2021 = 275.000 EUR) -60% 165.000,00

+

Erhöhte Parkplatzeinnahmen 0,00 

+

Erhöhte Gewinne (Basisjahr 2019 = 370.000 EUR) 0,00

Jährlicher Rückfluss (Einsparungen) 361.000,00



Überschlägige Amortisationsbetrachtung
FALL: Instandsetzung und Teilneubau Henchion und Reuter

Startjahr 2027 Amortisation <34 EUR

Nutzungsdauer 50 Jahre Afa = 2% linear über 50 Jahre 640.000,00

Zinssatz 5,00% +

Investition netto 32.000.000,00 EUR Eingesparte Energie (Basis 2019 = 70.000 EUR) -80% 56.000,00

Jährlicher Rückfluss netto 1.536.600,00 EUR +

Steigerungsrate Rückfluss 2,00% Red. Unterhalt (Basis: Ø 2019-2021 = 275.000 EUR) -60% 165.000,00

+

Erhöhte Parkplatzeinnahmen 453.600,00

+

Erhöhte Gewinne (Basisjahr 2019 = 370.000 EUR) +60% 222.000,00

Jährlicher Rückfluss (Einsparungen) 1.536.600,00



Überschlägige Amortisationsbetrachtung
FALL: Instandsetzung und Teilneubau Ecko Eichler

Startjahr 2027 Amortisation <35 EUR

Nutzungsdauer 50 Jahre Afa = 2% linear über 50 Jahre 620.800,00

Zinssatz 5,00% +

Investition netto 31.040.000,00 EUR Eingesparte Energie (Basis 2019 = 70.000 EUR) -80% 56.000,00

Jährlicher Rückfluss netto 1.483.800,00 EUR +

Steigerungsrate Rückfluss 2,00% Red. Unterhalt (Basis: Ø 2019-2021 = 275.000 EUR) -60% 165.000,00

+

Erhöhte Parkplatzeinnahmen 420.000,00 

+

Erhöhte Gewinne (Basisjahr 2019 = 370.000 EUR) +60% 222.000,00

Jährlicher Rückfluss (Einsparungen) 1.483.800,00



Überschlägige Amortisationsbetrachtung
FALL: Multifunktionaler Neubau (GaPa Tourismus Raumprogramm)

Startjahr 2027 Amortisation <31 EUR

Nutzungsdauer 50 Jahre Afa = 2% linear über 50 Jahre 626.207,22

Zinssatz 5,00% +

Investition netto 31.310.361,00 EUR Eingesparte Energie (Basis 2019 = 70.000 EUR) -95% 66.500,00

Jährlicher Rückfluss netto 1.597.807,22 EUR +

Steigerungsrate Rückfluss 2,00% Red. Unterhalt (Basis: Ø 2019-2021 = 275.000 EUR) -70% 192.500,00

+

Erhöhte Parkplatzeinnahmen 453,600,00

+

Erhöhte Gewinne (Basisjahr 2019 = 370.000 EUR) +70% 259.000,00

Jährlicher Rückfluss (Einsparungen) 1.597.807,22



Erkenntnisse und Ergebnisse der Beteiligungsformate
Faktenchecks und Anforderungsprofile

 Initialfrage:

Welche Anforderungen 
stellt die Bürgerschaft an 
ihr Kongresshaus von 
morgen?

Sammlung aller 
Nennungen und 
fachliche Einwertung 
durch Expertenteam

18 Faktenchecks

Ableitung von
11 Anforderungsprofilen 
der Bürgerschaft



Elf zentrale Anforderungen aus Bürger*innensicht zur
Fortentwicklung des Kongresshauses

1. Das Kongresshaus soll auch künftig ein „Haus für Alle“, d. h. ein multifunktionales Haus 
für Bürger*innen und Vereine sowie für Kultur- und Kongressveranstaltungen, sein.

2. Der Standort Garmisch-Partenkirchen soll künftig als zeitgemäßer Kongressstandort für 
Kongresse erhalten bleiben.

3. Die betrieblichen Abläufe müssen optimiert und die gesetzlichen Anforderungen 
eingehalten werden.

4. Das Raumprogramm des Kongresshauses sollte über alle Veranstaltungssegmente 
hinweg (Kultur, Bürger-/Vereinsveranstaltungen, MICE) multifunktionaler und flexibler 
gestaltet werden.

5. Das Kongresshaus muss barrierefrei umgestaltet werden.

6. Die technischen Bedingungen müssen für alle Veranstaltungsarten (Kultur, Bürger, MICE) 
deutlich verbessert werden.



Elf zentrale Anforderungen aus Bürger*innensicht zur
Fortentwicklung des Kongresshauses

7. Das heutige Kongresshaus benötigt unter Berücksichtigung von gesetzlichen und 
normativen Rahmenbedingungen eine energetische und auch technische Sanierung.

8. Ein Kriterienset zur Festlegung gewünschter gestalterischer Merkmale in Bezug auf die 
Außengestaltung (Architektur) bei einer Fortentwicklung des Kongresshauses sollte in 
engem Dialog mit der Bürgerschaft erstellt werden.

9. Eine Fortentwicklung des Kongresshauses sollte den Kurpark in die Planung einbeziehen.

10. Eine Fortentwicklung des Kongresshauses sollte im Gesamtkontext mit der 
unmittelbaren Umgebung gedacht werden (v. a. Richard-Strauss-Platz, U1, Kleines 
Theater, Kurpark, Pavillon und angrenzender Parkplatz).

11. Die Erreichbarkeit des Kongresshauses mit verschiedenen und nachhaltigen 
Verkehrsmitteln sollten deutlich verbessert werden.



Zustimmigkeit zu den elf zentrale Anforderungen aus 
Bürger*innensicht zur Fortentwicklung des Kongresshauses

n > 20

Ø = 4,79



5 zentrale Anforderungen aus Betreibersicht
Anforderungen aus Betreibersicht

Welche Anforderungen 
stellt der Betreiber an 
das „Haus für Alle“ von 
morgen?

Ausarbeitung von 
zentralen 
Anforderungen aus 
Betreibersicht



Fünf zentrale Anforderungen aus Betreibersicht zur
Fortentwicklung des Kongresshauses

1. Das Kongresshaus muss ein „Haus für Alle“ sein. Die Bedeutung als multifunktionales 
„Haus der Bürger*innen, Vereine, Kultur und Kongresse“ soll durch einen eigenen Namen 
für das Gebäude unterstrichen werden.

2. Die Entwicklung eines neuen „Hauses für Alle“ muss im Gesamtkontext mit dem angren-
zenden Umfeld – v. a. Richard-Strauss-Platz, U1, Kleines Theater, Michael-Ende-Kurpark, 
Kurpark-Pavillon und Parkplatz) – erfolgen. Insbesondere gilt es, das Gelände des Micha-
el-Ende-Kurparks einzubeziehen. Das „Haus für Alle“ sollte mit verschiedenen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar sein.

3. In einem „Haus für Alle“ müssen die baulich-funktionalen Rahmenbedingungen optimale 
Betriebsabläufe ermöglichen. Deshalb muss ein „Haus für Alle“ auch unabdingbar barri-
erefrei sein. Um alle Veranstaltungsarten (Bürger*innen, Kultur und Tagungen & Kon-
gresse) optimal durchführen zu können, müssen auch die technischen Rahmenbeding-
ungen auf dem allerneusten Stand der Entwicklung sein.



Fünf zentrale Anforderungen aus Betreibersicht zur
Fortentwicklung des Kongresshauses

4. Das Raumprogramm eines „Hauses für Alle“ sollte durch ein Höchstmaß an 
Multifunktionalität und Flexibilität alle Veranstaltungssegmente (Bürger- / 
Vereinsveranstaltungen, Kultur, MICE) grundsätzlich ermöglichen können.

5. Ausgehend von der Bergauf-Strategie 2.962+ zur Weiterentwicklung der Destination 
Garmisch-Partenkirchen und deren Markenwerte muss ein neues „Haus für Alle“ die 
höchsten Energiestandards erfüllen. In einem engen Dialog mit der Bürgerschaft müssen 
die gewünschten gestalterischer Merkmale in Bezug auf die Außengestaltung 
(Architektur) für ein neues „Haus für Alle“ festgelegt werden. 



Ergebnisse in ihrer Gesamtheit

Eine klare 
Entscheidung zum 
Anforderungsprofil 
ist nun nötig

Damit ist eine 
Weichenstellung für 
Garmisch-
Partenkirchen 
möglich



Vorschlag für den weiteren Verfahrensweg

Klausurtagung
 Freitag, 14.10.2022, 13 Uhr bis Samstag, 15.10.2022, 16 Uhr

 Tiefe Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

 Entwicklung Ziele und Anforderungen von Seiten des 
Marktgemeinderates

Marktgemeinderatssitzung
 Donnerstag, 17.11.2022

 Entscheidung über Ratsbegehren

Bürgerentscheid
 Mitte Februar, vsl. 12.02.2022

 Entscheidung durch die Bevölkerung über die Zukunft des 
Kongresshauses



Möglichkeiten, weiterhin informiert zu bleiben

Sie können sich weiterhin über folgende Kanäle mit Informationen versorgen:

 https://www.mitgestalten.gapa2030.com/

- Ablauf des Prozesses und alle Termine

- Für Sie weiterhin zum Nachsehen/-lesen: Hintergrundinformationen, 
Fotos, Präsentationen, Ergebnisse und Presseechos der letzten 
Veranstaltung

- Aktuelles

 Podcast „zu‘gspitzt – nachgefragt und zugehört“ (s. Website oder auf Spotify)

 Instagram-Kanal „gapa_2030“

 Presseartikel in lokalen Printmedien



Vielen Dank für Ihr
Interesse!
Bleiben Sie engagiert!

#gapa2030


